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 Arbeitsschutzmaßnahmen auf Baustellen 

 

Wirtschafts- und Arbeitsministerin Hoffmeister-Kraut: „Es ist 

wichtig, dass auch auf den Baustellen Vorsichtsmaßnahmen zum 

Arbeitsschutz und zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-

Virus eingehalten werden“ 

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 

hat gemeinsam mit dem Ministerium für Soziales und Integration Baden-Würt-

temberg eine Richtlinie zur Eindämmung der Übertragung des Corona-Virus auf 

Baustellen herausgegeben. „Natürlich können nicht einfach alle Baustellen ge-

schlossen werden, bestimmte Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen müssen 

trotz der aktuellen Lage durchgeführt werden. Umso wichtiger ist es, dass auch 

auf den Baustellen Vorsichtsmaßnahmen zum Arbeitsschutz und der Vermei-

dung der Ausbreitung des Corona-Virus eingehalten werden“, sagte Wirtschafts-

ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut heute (30. März) in Stuttgart.  

 

In der Richtlinie werden die Pflichten nach dem Arbeitsschutzgesetz und der 

Baustellenverordnung konkretisiert. Auf Baustellen gilt:  

 

• Verpflichtendes Einbinden des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordina-

tors in die Planung und Durchführung des Bauvorhabens. 

• Durchführen einer Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung für den Sonder-

fall einer Infektionsgefährdung durch das Corona-Virus. 

• Wo immer möglich Einhalten eines Abstands zu den Kolleginnen und Kolle-

gen und zu anderen Menschen von mindestens 1,50 m.  
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• Allgemeine Hygieneregeln sind in besonderem Maße zu beachten. 

• Es ist sicherzustellen, dass die Beschäftigten während der Arbeit untereinan-

der so wenig wie möglich in Kontakt kommen. 

• Wo immer möglich ist eine ausreichende Anzahl an Handwaschgelegenheiten 

mit fließendem Wasser, Seife und Einmalhandtüchern in der Nähe der Ar-

beitsplätze bereitzustellen. 

• Es ist sicherzustellen, dass Pausenräume oder -bereiche über leicht zu reini-

gende Oberflächen verfügen, die täglich gereinigt werden. 

• Es ist sicherzustellen, dass in Pausenräumen oder -bereichen Kontakte ver-

schiedener Gewerke unterbleiben. 

• Alle Beschäftigten sind auf der Baustelle über einzuhaltende Schutzmaßnah-

men zu informieren und Baustellenordnungen sind entsprechend zu ergän-

zen. 

• Die Kontaktdaten aller Beschäftigten, die die Baustelle betreten und verlas-

sen, sind sicherzustellen und müssen verfügbar sein. 

• Gemeinsame Fahrten in einem Fahrzeug sollten so weit wie möglich vermie-

den werden. Die Anzahl der Beschäftigten, die gemeinsam in einem Fahrzeug 

reisen, ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. Notwendige Fahrgemein-

schaften sind nach Gewerken zu trennen. 

• Bei der Aufsichtstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass geeignetes Material, ins-

besondere für persönliche Schutzmaßnahmen, derzeit nur eingeschränkt zur 

Verfügung steht. 

 

Die Regeln gelten für Baustellen im öffentlichen Raum, auf Betriebsarealen und 

auch für private Bauten.  

 

Die Richtlinie wurde den Regierungspräsidien mitgeteilt und ist online verfügbar 

unter: https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/informationen-zu-den-

auswirkungen-des-coronavirus/  

 

Weitere Hinweise finden Sie in der Handlungshilfe der zuständigen Berufsgenos-

senschaft BG Bau: https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-su-

che/medium/handlungshilfe-fuer-das-baugewerbe-coronavirus-sars-cov-2/ 
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